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Die Seefahrtschule zu Bremen

dient in erster Linie der Vorbereitung der jungen See-
leute zum Bestehen der Priifungen zum Seesteuermann
und zum Schiffer auf grosser Pahrt. Das Unterrichts-
gebiet beschrankt sich indessen nicht auf die Porderungen
der durch Kaiserliche Verordnung festgelegten Priifungs-
gebiete, sondern in gleichem Masse ñnden auch allé
übrigen Gebiete, die zur vollstándigen Ausbildung der
Steuerleute und Schiffer für die praktischen Verhaltnisse
des Seedienstes erforderlich sind, im Unterrichte Berück-
sichtigung. Die Seefahrtschule ist hierfür mit einem
reichen Material an Instrumenten aus dem Gebiete der
Nautik, Astronomie, Maschinenkunde und Physik aus-
gestattet. Bin besonderes Lehrzimmer fiir den Unter-
richt in den physikalischen Disziplinen und ein Raum
fiir die Untersuchungen am Kompass, sowie eine reich-
haltige fachwissenschaftliche Bibliothek stehen auch den
Schiilern zur Verfiigung. Bei dem zunehmenden Über-
wiegen der Danipfschiffe gegen die Segelschiffe wird
auf die Lehre der seemannischen Manover, wie auf die
genauere Navigation der Dampfer besondere Sorgfalt
verwendet.

Um vielfachen Anfragen zu begegnen, sei bemerkt,
dass die Seefahrtschule die Unterbringung junger un-
befahrener Leute als Schiffsjungen nicht selbst iiber-
nimmt, sondern dahingehende Anfragen der „Schiffs-
jungen-Meldestelle des Vereins der Reeder des Unter-
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wesergebietes" übermittelt. Diese Meldestelle íst ver-
bunden mit dem „Seemaimsheim", Bremen, Korffsdeich
Nr. 7/8, eiiier unter der Leitung eines Vereines ange-
sehener Bremer Herren stehenden, mit staatlicher
Unterstiitzimg gegriindeten Stiftung. Zu voriibergehen-
dem Aufenthalte sei j ungen Seeleuten dieses Heim an-
gelegentlichst empfohlen, dessen Hausvater, ein friiherer
Kapitan, sich seiner Schiitzlinge nach jeder Richtung
in bester Weise annimmt. Auch wird dort den Schiffs-
j ungen die erste seemannische Ausrtistung zu massigen
Preisen, die vom Vorstande festgesetzt sind, besorgt,
Mitteilungen iiber die seemannische Laufbahn und die
Form der Anmeldung, sowie Preisverzeichnisse iiber
Ausriistung werden den Eltern, Vormiindern usw. auf
Wunsch zugesandt.*)

Ein Unterricht der jungen Leute vor Eintritt in
den Beruf flndet nicht statt.

*) Der Norddeutsche Lloyd stellt im Friihjahre jeden Jahres auf
sainen Kadetten-Schulschiffen 40 junge Leute eln,welche die Berechtigung
zum einjahrig-freiwilligen Militardienste besitzen. Auf dem Schulschiffe
des Deutsctien Schulsctiiff-Vereins werden im Frühjatire und im Herbste
sowohl junge Leute, welche die erwahnte Berechtigung nicht besitzen,
als auch in beschrankter Zabi seiche, die sie besitzen, ais Schiffsjungen
angenommen; die letzteren konnen nach dem ersten Dienstjahre in die
Kadetten-Abteilung iibertreten. Auskunft iiber dieAufnahme-Bedingungen
erteilt das Zentral-Blireau des Norddeutschen Lloyd, bezw. die Ge-
schaftsstelle des Deutschen Schulschiff-Vereins in Bremen.

Arxiu General de la Diputació de Barcelona. Biblioteca



Der Steuermannskursus.

Die Aufnahme in die Steuermannsklassen setzt
die tírfüllung derjenigen Bedingungen über die Pahrzeit
voraus, die zur Meldung fiir die Steuermannspriifung
erforderlich sind. In der im Reichsgesetzblatt 1904 Nr. 2,
S. 3 ff. veroffentlichten Bekanntmachung, betreffend
den Befahigungsnachweis und die Priifung der
Seeschiffer und Seesteuerleute auf deutschen
Kauffahrteischiffen*) vom 16. Januar 1904, heisst es
im § 6:

„Die Zulassung zur Steuermannspriifung wird
bedingt durch die Zuriicklegung einer auf den
Ablaut' des vollendeten fünfzehnten Lebensjabres
folgenden mindestens 45monatigen Pahrzeit zur
See als Decksmann.

„Von der Pahrzeit miissen mindestens
24 Monate entweder als Vollmatrose auf Kauf-

fahrteischiifen, dayon 12 Monate auf einem Segel-
schiffe, Oder als Obermatrose in der Kaiserlichen
Marine, und zwar mindestens 12 Monate auf
seegehenden, mit voiler Takelung versehenen
Schiffen zugebracht sein. Audi kann die Voll-
matrosen-Pahrzeit auf einem ausschliesslich zur

Ausbildung von Seeleuten bestimmten Pahrzeuge
(Schulschiife) zuriidigelegt werden.

„Die Pahrzeit auf Seeleiditern, auf Kiisten-
flscherei-Pahrzeugen oder im Trajektdienst ist
nicht anredinungsfahig."

*) Im Buchhandel erschienen bei Carl Heymann, Berlin. 50 Pfg.
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Der Vollmatrosen-Pahrzeit steht also nur die Pahr-
zeit als Obermatrose in der deutsclien Kaiserlichen
Marine gleich. Palirzeiten in anslandischenKriegsmarinen
konnen nur auf Grund besonderer Genehmigung seitens
des Herrn Reichskanzlers unter Zustimmung der Landes-
regierung Anrechnung flnden; dagegen wird die Pahr-
zeit auf Schiffen der auslandischen Handelsmarine ohne
weiteres angerechnet. Ausser glaubhaften Nachweisen
über diese Pahrzeit ist bei der Meldung zur Priifung
auch der Geburtsschein, sowie der Nachweis über
ein ausreichendes Seh- und Pai'benunterschei-

dungsvermogen beizubringen.
Da der Pehler der Parbenblindheit oft als Natur-

anlage, ohne dass es bemerkt wird, von Jugend auf
bestehen kann, deu Betroffenen abei' für die Ausübung
des Seemannsberiifes durchaus untaugiich macht, so
werden auf Grund von Vorschriften des Bundesrates
durch die amtlichen Untersuchungsstellen und ebenso
durch die Vertrauensilrzte der Seeberufsgenossenschaft
allé Seeleute vor dem Bintritt in den Beruf auf Parben¬
blindheit und auf Sehvermogen untersucht. Da Parben¬
blindheit nur angeboren sein kann und nicht spater er-
worben wird, so geniigt der eiiunal erhaltene Nachweis des
ausreichenden Parbenunterscheidungsvermògens
für die ganze Laufbahn als Seemann; diese Untersuchung
ist also vor der Steuermannsprüfung nicht nochmals zu
wiederholen. Die Untersuchung über das Sehvermogen,
in der mindestens die Halfte des normalen Sehvermogens
in Zahlen nach der Bezeichnung von Snellen verlangt
wird, muss innerhalb der letzten zwolf Monate vor der
Steuermannsprüfung stattgefunden haben. Die amtlichen
Untersuchungsstellen sind an jedem Seemannsamte zu
erfragen; in Bremen sind die beiden Àrzte, die den
Unterricht in der Gesundheitspñege an der Seefahrt- «
schule erteilen, mit dieser Untersuchung beauftragt.

Im allgemeinen werden nur solche Seeleute in die
Schule aufgenommen, die den vorstehenden Bedingungen
geniigen. Sollten indessen Seeleute, die ihre Pahrzeit
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noch nicht vollstándig abgefahren haben, durch be-
sondere Umstáiide zu einem langeren Aufenthalt am
Lande gezwungen und doch irastande sein, diese Zeit
ihrer theoretischen Ausbildung zu widmen, so kann
ihnen der Direktor ausnahmsweise den Besuch der
Schule gestatten; sie haben sich dann aber der Schul-
disziplin durchaus zu fügen.

Sofern junge Seeleute ihre Pahrzeit wohl abgefahren
haben, aber die erforderlichen Nachweise nicht vor-
legen konnen, werden ihnen vom Direktor Mittel und
Wege angegeben, um sich die Nachweise nachtráglich
zu verschaífen.

Junge Lente, die sich ihrem Alter nach zum Ein-
tritt in die Kaiserliche Marine stellen müssten, haben
auf Grund eines vom Direktor auszustellenden Zeug-
nisses nach § 33,9 der Wehrordnung Anspruch darauf,
dass ihnen zum Besuche der Seefahrtschule weiterer
Ausstand gewahrt wird.*)

Junge Seeleute, deren Augen den gesetziichen
E'orderungen nicht genügen, dürfen am Unterrichte und
an der Prüfung teilnehmen, sie erhalten alsdann nur ein
Prüfungs-, nicht ein Befáhigungszeugnis ausgestellt.

Das Bestehen der Steuermannsprüfung be-
rechtigt zum Eintritt ais Einjahrig-Preiwilliger in die
Kaiserliche Marine. Diese Preiwilligen erhalten wáhrend
ihrer Dienstzeit freie Kleidung und, soweit sie nicht aus der
Offiziersmesse verpflegt werden, auch freie Verpflegung.
Geeignete Personlichkeiten konnen sich bei guter mili-
tarischer Piihrung die Befâhigung zum Seeofflzier der
Reserve erwerben; der Beginn des Dienstjabres ist für
diese jungen Leute nur am l. April und 1. Oktober
jedes Jahres moglich.

Der Steuermannskursus hat eine Dauer von acht
bis neun Monaten ; die einzelnen Kurse beginnen regel-
massig anfangs Januar, April, Juli und Oktober. Da
die Seefahrtschule keine besondere Vorschule besitzt,

*) Im Anhange sind die wesentlichen Paragraphen der deutschen
Wehrordnung abgedruckt.
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und der Unterricht mit einer Wiederholung des Rechnens
mit gemeinen und Dezimalbriichen beginnt, so sind be-
sondere Vorkenntnisse nicht erforderlich. Eine spatere
Aufnahme in den laufenden Kursus ist von dem Nach-
weise gentigender Kenntnisse in denjenigen Kapitelii ab-
hangig, die im Unterricht schon durchgenommen sind ;
sofern noch einzelne Lücken vorhanden sind, werden sie
am schnellsten durch einige Stun den Privatunterricht,
den die Herren Lehrer zu iibernehmen bereit sind, aus-
gefüllt werden.

Piir junge Seeleute, die sich v^ahrend ihrer Fahr-
zeit auch nautisch-theoretische Kenntnisse haben ei--

werben konnen, z. B. die Kadetten der deutschen
Schulschiffe, ist die Einrichtung getroifen, dass sie nur
die zweite Haifte des Steuermannskurses mitzumachen
haben. Piir den Pall, dass sich eine genügende Zahl
dieser jungen Leute zu gleicher Zeit meldet, wird fiir
sie ein besonderer Kursus eingerichtet.

Gegenstand des Unterrichtes sind folgende
Packer:

r Deutsche!" Aufsatz, englische Sprache; die niedereMathematik: Arithmetik, ebene und raumliche Geometrie,
ebene und spharische Trigonométrie; Gruudbegriffe der

: Physik; geographische Steuermannskunst: Koppelkurs,
Abstandsbestimmungen, Stromaufgaben, Loggeaufgaben,

; Besteck in der Seekarte; Anfangsgriinde der Astronomie,
/ ihre Anwendung auf samtliche nautische Aufgaben: die

^ verschiedenen Breitenbestimmungen, die verscliiedenenA Langenbestimmungen, die Theorie der Standlinien, Be-
rechnung von Stand und Gang des Chronometers, Be-
stimmung der brtliclien Ablenkuiig des Kompasses,
Berechnung der Hochwasserzeit; Praxis und Theorie des
Kompasses; Theorie und Übungen in der Benutzuug des
Spiegelinstrumentes ; Seemannschaft, Strassenrecht,
"ignalbuch, Piihrung des Schiffstagebuches.

Auf Anregung des Herrn Reichskanzlers ist durch
Beschluss der Seebundesstaaten den Steuerleuten Ge-
legenheit geboten, sich in arztlicher Hilfeleistung
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und in der Gesundheitspflege an Bord Kenntnisse
zu verschaffen; dieser von einem praktischen Arzte
gegebene Unterricht wird durch eine Sonderpriifung
abgeschlossen.

Die Zahl der Unterrichtsstunden betrágt im ganzen
wbchentlich 32 ; dazu kommen in der zweiten Halfte des
Kurses noch abendliche astronomische Beobachtungen.

Das Schulgeld für den Steuermannskursus be-
triigt 70 Jb und ist beim Eintritt in die Schule zu ent-
richten. Ausserdem hat jeder Schiller in die Kartenkasse
den Betrag von 8 Jb zu bezahlen, wofilr ihm die
freie Benutzung der aus dieser Kasse beschafften See-
karten und Zeichenmaterialien zusteht.

Sofern Schiller auf den Beginn eines neuen Kurses
warten, aber diese Zeit doch in der Schule verbringen
wollen, ist ihnen die Teilnahine am Steuermannskursus
gegen ein monatliches Schulgeld von 10 Jb gestattet.

Die in den Steuermannsklassen benutzten Lehr-
biicher sind I'olgencle :
A. Breusing, Steuermannskunstl Herausg^egebenimVereini^l4.—

. • TVT .. 1 m I. T I mitDr.Fulstu. Dr.MeldauJA. Breusing, Nautische Taieln j von Prof. Dr. schniing \ „ 9.—
Fulst-Meldau, Sammlung nautischer Aufgaben... „ 4.80
Pulst-Bermpohl, Englisches Lesebuch „ 4.60
Miihleisen, Aufgaben-Sammlung filr Arithmetik

und Trigonométrie „ 3.—
Mach, Grundriss der Physik, I „ 2.—
Einrichtung und Gebrauch des internationalen

Signalbuches „ 1.—
Vorschriften ilber die Pilhrung und Behandlung

des Schiffstagebuches „ 0.60
Anleitung zur Gesundheitspflege an Bord von

Kauifahrteischiffen „ 1.40
Ausserdem an Lehrmitteln:

Nautisches Jahrbuch Jb 1.50

Reisszeug etwa „ 5.—
Schreib- und Rechenhefte

„ „ 10.~
Ausser diesen eingeführten Lehrbüchern ist den

Schülern die AnschaíTung einiger nautischer Werke, die
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audi dem Uiiterrichte zu Griindc gelegt Averden, zu
empfehleii :

Handbuch der nautischen Instrumente,
herausgegeben vom Reichsmarine-Amt;

„Kennt Ihr Euer Schiff?" von Thomas Walton,
iibersetzt von Kapt. C., Pesenfeld.

Tm Unterricht Avird ferner Gelegenheit sein, die
Schiller über das Erscheinen neuerer nautischer Lite-
ratur, soAveit sie fiir die Verwendung in der Praxis von
Intéressé ist, zu beleiiren.

Da die Steuerleute sich i m Laute ihres Eerufslehens
sehr bald ein Spiegelinstrument anschaffen miissen,
so ist ihnen in ihrem eigenen Interesso zu empfehlen,
dass sie dies schon Avahrend der Schulzeit tun, da sie
dann mit dem ihnen lieb gewordenen eigenen Instru¬
mente mit grôsserem Eifer beobachten Averden. Es
kommt dazu, dass ihnen bei der Auswahl des Instru¬
mentes Avahrend der Schulzeit der sachverstiindige Rat
der Herren Lehrer zur Verfiigung steht. Halbsextanten
kosten etwa 120 Jb, Vollsextanten 160 bis 200 Jb, je
nach Grosse und Ausstattiing; gelegentlich Averden auch
iiltere Instrumente zu billigerem Preise angeboten.

Wohnungen sind in gut biirgerlichen Hausern und
meist in der Nahe der Seefahrtschule zum monatlichen
Preise' von 65 bis 75 Jb fiir Wohnung und voile, gute
llekostigung zu erhalten. Bei grosseren Anspriichen
an die Ausstattung der Raume und dem Wunsche des
Familienanschlusses steigt der Preis Avohl auf 80—90 Jb
monatlich. Der Direktor ist bereit, den Schiilern Woh¬
nungen nach ihren Wiinschen nachzuAveisen.

Die Priii'ung zum Seesteuermann am Schlusse ^
des Kursus (anfangs Marz, Juni, September und Mitte
Dezember) findet nach den Vorschriften der oben er-
Avahnten Bekanntmachung statt; die Prüfungsgebühren j
betragen 15 Jb.
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Der Schifferkursus.

Die Au t'n ah me in die Schiiferklasse, also auch
die Zulassung zur Priifung zum Schiffer auf grosser
Piihrfc, wird nach § 7 der Priit'ungsvorschriften be-
dingt durch

„die ZurücklegLing einer auf die Zulassung als
Steuermann folgenden mindestens 24monatigen
Pahrzeit als Steuermann in mittlerer oder grosser
Pahrt Oder auf Schiffen von mindestens 400 Kubik-
meter Bruttoraumgehalt in kleiner Pahrt oder
als Schiffer auf kleiner Pahid.

Die Pahrzeit auf Seeleichtern oder im Trajekt-
dienst ist nicht anrechnungstiihig."

Der Pahrzeit als Steuermann ist diejenige Pahrzeit
zur See gleich zu achten, welche in der deutschen
Kaiserlichen ^darine nach der in der Marine oder vor

einer staatlichen ' Prüfungskommission bestandenen
Steuermannspriifung als Deckofñzier oder diensttuender

f Steuermann zuriickgelegt ist.
Ausser diesem Nachweise hat der Priifling die ■

schriftlichen Aufzeichnungen der nautischen Be-
obachtungen und Berechnungen vorzulegen, die er wah-

i rend seiner Pahrzeit gemacht hat. Da diese Beobachtungs-
hefte an Bord, besonders bei Unfallen, leicht verloren
gehen konnen und von ihrer Vorlegung nur mit Ge-
nehmigung des Herrn Reichskanzlers abgesehen werden
darf, so ist, um unliebsame Weiterungen zuverhiiten, den
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Steuerleuten dringend anzuraten, dass sie diese Hefte
nicht unniltz über See spazieren fahren, sondem sie an
Land bei Verwandten oder Preunden hinterlegen; falls
es vorgezogen wird, kònnen sie auch gegen Empfangs-
bescheinigung in der Bibliothek der Seefahrtschule
niedergelegt werden.

Vor derSchiíTerprüfung istferner wiederumderfrüher
envorbene Nachweis über das vorhandene Parbenunter-
scheidungsvermôgen, sowie ein Nachweis über aus-
reichendes Sehvermogen auf Griïnd einerUntersuchung
der Augen vorzulegen, die nicht früher als 48 Mon ate
vor der Schifferprüiüng stattgefunden haben darf.

Der Schifferkursus bat eine Dauer vonfünfMonaten;
der Eintritt flndet ebenso wie beim Steuermannskursus
viennal im Jahre, anfangs Januar, April, Juli und
Oktober statt. Unter Voraussetzung genügender Vor-
kenntnisse und einiger Vorbereitnng wahrend der Pahr-
zeit ist ein spaterer Eintritt in die Klasse, erforderlichen-
falls mit Benutzung von Nachhilfestunden, zulassig. Die
grosseren Reedereien, wie der Norddeutsche Lloyd und
die Hainburg-Amerika-Linie, verlangen eine Mindestdauer
des Besuches der Schifferklasse von vier Monaten, von
der nur ausnahmsweise abgesehen werden darf.

Ausser einer gründlichen und besonders eingehen-
den Wiederholung des Unterrichtsstoffes der Steuer-
mannsklasse mit besonderer Berücksichtigung der
einzelnen, friiher übergangenen Schwierigkeiten und
der theoretischen Entwickelung aller nautischen Pormeln
wird in dieser Klasse auf die Besprechung der meteoro-
logischen Verhaltnisse, auf die Kenntnis guter Segel-
anweisungen, auf die Besprechung der neueren Navi-
gationsmethoden und auf die eingehende Lehre vom
Kompass und ihre praktische Anwendung volle Sorgfalt
verwendet.

In der arztlichen Hilfeleistung wird erneut
eingehender Unterricht erteilt.

Auf Veranlassung des Herrn Reichskanzlers wird in
der Schifferklasse von einem Maschineningenieur Unter-
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richt in den allgemeinen Kenntnissen des Maschinen-
f a che s gegeben, um die Offlziere und spateren Kapitane
zu befâhigen, aus eigener Kenntnis die Berichte der
Maschinisten zu verstehen.

Auf Wunsch des Norddeutschen Lloyd und anderer
Bremer Dampfschiffsreedereien ist ferner ein freiwilliger
UnterrichtindenGrundlehren der Schiffsbautechnik
eingerichtet, der von einem hervorragenden Schiffsbau-
lehrer erteilt wird; fiir diesen Unterricht stehen die
umfassenden und wertvollen Lehrmittel des hiesigen
Technikums zur Verfiigung. Sowohl in diesem Unter-
richtsgegenstande, als auch im Alaschinenfache wird
der Unterricht durch eine Sonderpriifung abgeschlossen,
um dem am Unterrichte Teilnehmenden durch den Nach-
weis dieser besonderen, an Bord der Dampfer sehr
schatzenswerten Kenntnisse Vorteile zu verschaffen.

Die Anzahl der Unterrichtsstunden ist wochentlich
32 Stunden.

Das Schulgeld für den Schifferkursus betragt
60 Mark und ist beim Bintritt in die Klasse zu bezahlen ;

ausserdem ist wieder ein Betrag von 8 Mark an die
Kartenkasse zu entrichten.

Um denjenigen Steuerleuten, die nach vollendeter
Pahrzeit auf den Beginn des nachsten Schifferkursus
warten, Gelegenheit zu geben, diese Zeit niitzlich zu
verbringen, ist ihnen gestattet, den Steuermannskursus
gegen Bezahlung eines Schulgeldes von 10 Mark monat-
lich zur Wiederholung zu besuchen.

Die Lehrbiicher sind dieselben wie in der Steuer-
mannsklasse; erforderlich ist nur eine Reihe neuer
Schreib- undRechenhefte. Dem Unterrichte iniMaschinen-
fache wird das Biich von Hahn-Wegener : „Die Schiffs-
Dampfmaschine", dem Unterrichte in Schiffsbautechnik
das Buch „Eisenschiffbau" vom Diplom-Ingenieur Ernst
Millier zu Grunde gelegt.

Steuerleuten, die ihre Steuermannspriifung auf
einer anderen Navigationsschule bestanden haben, ist
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die Anwendung der dort gelehrten Losungsmethoden
nautischer Aufgaben auch fernerhin gestattet.

Die Prüfung zum „Schiffer auf grosser
Pahrt" am Schlusse des Kursus (im Marz, Juni, Sep¬
tember und Dezember) ñndet nach den Vorschriften der
oben angefiihrten Bekanntmachung statt; die Priifungs-
gebiihren betragen 30 Mark.

♦

Anfragen und Anmeldungen sind an den
„Direktor der Seefahrtscliule zu Bremen"

zu richten; der Name des Direktors ist nicht hinzu-
zufiigen,

Der Direktor der Seefahrtschule.
Prof. Dr. Schilling.

Bremen, inr Januar 1910.
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Auszug aus der deutschen Webrordnung.
■§ 15, 4. Junge Seeleute von Beruf welche die Berech-

tigung zum einjahrig-freiwilligen Dienst oder das Zeugnis fiber die
Befahigung zum Seesteuerraann besitzen {§ 88, 3), genfigen ihrer aktiven
Dienstpfiicht in der Marine durch einjahrig-freiwilligen Dienst.

Dieseiben sind nicht verpfiichtet, sich selbst zu bekleiden und
zu verpflegen. Im fibrigen siehe Marineordnung.

§ 22, 2. Die Milltarpfiicht beginnt mit dem 1. Januar des
Kalenderjahres, in welchem der Wehrpflichtige das 20. Lebensjaiir
vollendet, und dauert so lange, bis fiber die Dienstverpflichtung der
Wehrpflichtigen endgfiltig entschieden ist.

§ 25, 1. Nach Beginn der Militarpfiicht (§ 22, 2) haben die
Wehrpflichtigen die Pflicht, sich zur Aufnahme in die Rekrutierungs-
stammrolle anzumelden (Meldepflicht).

Diese Meldung muss in der Zeit vom 15. Januar bis zum 1. Februar
erfolgen.

§ 25, 3. Hat der Militarpflichtige keinen dauernden Aufenthalt,
so meldet er sich bei der Ortsbehorde seines Wohnsitzes.

§ 25, 4. Wer innerhalb des Reichsgebiets weder einen dauern¬
den Aufenthaltsort noch einen Wohnsitz hat, meidet sich in seinem
Geburtsort zur Stammrolle, und wenn der Geburtsort im Auslande liegt,
in derajenigen Orte, in welchem die Eltern oder Famiiienhaupter ihren
letzten Wohnsitz hatten.

§ 25, 6. Sind Militarpflichtige von dem Orte, an welchem sie
sich nach Ziffer (2 oder) 3 zur Stammrolle anzumelden haben, zeitig
abwesend ( auf See befindliche Seeleute u.s.w.), so haben ihre
Eltern, Vormfinder, die Verpfiichtung, sie innerhalb des in Ziffer 1
genannten Zeitraums zur Stammrolle anzumelden.

§ 26, 2. Jeder Militarpflichtige ist in dem Aushebungsbezirk
gestellungspflichtig, in welchem er sich zur Stammrolle zu melden hat
(§ 25, 2 bis 4).

§ 26, 6. Gesuche von Militarpflichtigen um Entbindung von der
Gestellung sind an den Zivilvorsitzenden der Ersatzkommission des-
jenigen Aushebungsbezirks zu richten, in welchem sie sich nach Ziffer 2
(oder 3) zu gestellen haben.

§ 33, 9. Die Vergfinstigung der Zurtickstellung kann (ferner)
gewahrt werden

c) alien Militarpflichtigen der seemfinnischen und halbseemânni-
schen Bevolkerung.
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Die Zurückstellung der unter c) genannten Militarpflichtigen darf
bis zu dera am Schluss ihres dritten Militarpflichtjahres stattfindenden
Schiffer-Musterungsgeschaft*) ausgedehnt warden.

Seeleute, welche eine deutsche Navigations- oder Schiffsbauschule
besuchen, haben flir die Dauer des Besuches dieser Anstalten auf
Zurückstellung Anspruch.

§ 88, 3. Junge Seeleute von Beruf kônnen die Berechtigung zum
einjahrigen Dienst durch Ablegung der Steuerraannsprüfung erwerben.

§ 93, 2. Beim Eintritt in das railitarpfiichtige Alter haben sich
die zum einjalrrig-freiwilligen Dienst Berechtigten .... bei der Ersatz-
kommission ihres Oestellungsortes (§ 26, 2) schriftlich oder raündlich
unter Vorlegung ihres Berechtigungsscheines, sofern ihnen derselbe
bereits behandigt ist, bezw. unter Vorlegung des Befahigungszeugnisses
zum Seesteuermann (§ 88, 3) zu melden und ihre Zurückstellung von
der Aushebung zu beantragen.

§ 93, 3. Sofern sich die Betreffenden im Besitze des Berechti-
gungsscheins befinden, werden sie durch die Ersatzkommission bis zum
1. Oktober ihres vierten Militarpflichtjahres, d. i. des Jahres, in welchem
sie das 23. Lebensjahr vollenden, zurückgestellt.

§ 93, 6a. Eine weitere Zurückstellung durch die Ersatzkommission
ist bis zum 1. Oktober des siebenten Militarpflichtjahres, d. i. des Jahres,
in welchem das 26. Lebensjahr vollendet wird, ausnahmsweise, und
zwar in der Regel nur von Jahr zu Jahr zulassig.

§ 93, 6c. Die Zurückstellung muss rechtzeitig bei derjenigen
Ersatzkommission nachgesucht werden, welche die erste Zurückstellung
verfügí hat.

§ 93, 8. Wer den Zeitraum der ihm gewahrten Zurückstellung
verslreichen lasst, ohne sich zum Dienstantritt zu melden, oder nach
Annahme zura Dienst sich rechtzeitig zum Dienstantritt zu stellen,
verliert die Berechtigung zum einjahrig-freiwilligen Dienst. Letztere
darf nur ausnahmsweise durch die Ersatzbehorde drifter Instanz, welche
der unter Ziffer 6 c bezeichneten Ersatzkommission vorgesetzt ist,
bezw., falls die Berechtigung durch das Befahigungszeugnis zura See¬
steuermann nachgewiesen war, durch den Chef der Admiralitat|wieder
verliehen werden.

*) Nach § 75, 2 im Monat Dezember jeden Jahres.

-ÎŒÎ-
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